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Einleitung

I. Widerstreitende Grundrechtsinteressen
im Klimaschutzrecht

Der Sechste Sachstandsbericht des International Panel onClimate Change (IPCC)
aus dem Jahr 2021 zeigt einen deutlichen Anstieg der durchschnittlichen globalen
Oberflächentemperatur in den Jahrzehnten von 1850 bis 2020.1 Danach hat die
anthropogene Erderwärmung gegenüber vorindustrieller Zeit die 1 8C-Schwelle
inzwischen deutlich überschritten und steuert auf die 1,5 8C-Schwelle zu. Über die
Kontinente hinweg wird eine Zunahme von Extremwetterereignissen wie Hitze-
wellen, Dürreperioden, Flächenbränden und stark veränderten Niederschlagsmus-
tern mit teilweise stark ansteigenden und teilweise ausbleibenden Niederschlägen
verzeichnet.2 Auch in Deutschland ist der Temperaturanstieg deutlich. Laut Daten
des Deutschen Wetterdienstes war das zurückliegende Jahrzehnt rund 2 8C wärmer
als die ersten Jahrzehnte (1881–1910) der systematischen, flächendeckenden
Wetteraufzeichnungen.3 Global wie national hat das Tempo des Temperaturanstiegs
in den vergangenen fünf Jahrzehnten deutlich zugenommen. In Deutschland traten
gar neun der zehn wärmsten Jahre seit 1881 nach dem Jahr 2000 auf, vier davon
überschritten bereits die 2,5 8C-Schwelle (2014, 2018, 2019, 2020).4 Abhängig von
der Entwicklung der Treibhausgasemissionsmengen zeigt der IPCC verschiedene
Szenarien für den weiteren Verlauf des 21. Jahrhunderts mit globalen Temperatur-
erhöhungen zwischen knapp 2 8C im besten Fall oder über 5 8C in einem Worst-
Case-Szenario auf.5 Mit der fortschreitenden Erwärmung werden sich auch die
Extremwetterereignisse weiter verbreiten und intensivieren.6 Aus rechtlicher Sicht
wirken sich die negativen Klimawandelfolgen immer häufiger auf das Recht auf
Leben und körperliche Unversehrtheit, die Eigentumsgarantie und die Ausübungs-
freiheiten aus.

1 IPCC, Climate Change 2021, The Physical Science Basis, Summary for Policymakers,
2021, S. 4 ff.

2 IPCC, Climate Change 2021, The Physical Science Basis, Summary for Policymakers,
2021, S. 8 ff.

3 Deutsches Klima-Konsortium u.a., Was wir heute übers Klima wissen, 2023, S. 15.
4 Deutsches Klima-Konsortium u.a., Was wir heute übers Klima wissen, 2023, S. 16.
5 IPCC, Climate Change 2021, The Physical Science Basis, Summary for Policymakers,

2021, S. 12 ff.
6 IPCC, Climate Change 2021, The Physical Science Basis, Summary for Policymakers,

2021, S. 15 ff.



Dementsprechend begründete und entfaltete das Bundesverfassungsgericht den
Klimaschutz auch als grundrechtlichen Auftrag. Im Klimabeschluss vom 24. März
2021 zog es unter anderem die Schutzpflichtendimension der Grundrechte, insbe-
sondere des Grundrechts auf Leben und körperliche Unversehrtheit gemäß Art. 2
Abs. 2 Satz 1 GG und der Eigentumsgarantie aus Art. 14 Abs. 1 GG zur Begründung
heran.7 Ergänzend begründete das Bundesverfassungsgericht eine intertemporale
Freiheitssicherung, die es in der Abwehrdimension der Freiheitsrechte, jedenfalls der
allgemeinen Handlungsfreiheit gemäß Art. 2 Abs. 1 GG fundierte.8

Die Funktion der Grundrechte als Argument für mehr Klimaschutz steht im
Zentrum der gegenwärtigen Diskussion.9 In dieser Perspektive wird für eine
grundrechtlich verbürgte Pflicht argumentiert, die klimawandelinduzierten Ge-
fährdungen für die Grundrechtsgüter zu begrenzen.

Zugleich konfligieren die Grundrechte mit dem Klimaschutz.10 Im Anschluss an
die Elfes-Rechtsprechung11 des Bundesverfassungsgerichts postuliert die tradierte
Grundrechtsdogmatik die abwehrrechtliche Gewährleistung einer prinzipiell unbe-
grenzten Freiheit.12 Dementsprechend wird von einer potenziellen Freiheitsge-
währleistung zur unbegrenzten Inanspruchnahme der natürlichen Lebensgrundlagen
ausgegangen, das heißt die Inanspruchnahme der natürlichen Lebensgrundlagen dem
abwehrrechtlichen Schutzbereich der Freiheitsrechte zugeordnet.13 In der Folge
greifen emissionsmindernde Maßnahmen regelmäßig in die Wirtschaftsgrundrechte
der Eigentumsgarantie und der Berufsfreiheit, gegebenenfalls aber auch in private
Grundrechtsbetätigungen ein, die jedenfalls durch die allgemeine Handlungsfreiheit
gemäß Art. 2 Abs. 1 GG geschützt sind. Auch ein Mehr an Klimaschutz ist also
grundrechtlich rechtfertigungsbedürftig.

7 BVerfG, Beschluss vom 24.3.2021–1 BvR 2656/18, BVerfGE 157, 20 (110 ff.
Rn. 143 ff.).

8 BVerfG, Beschluss vom 24.3.2021–1 BvR 2656/18, BVerfGE 157, 20 (131 ff.
Rn. 184 ff.).

9 Siehe z.B. aus der Literatur vor dem Klimabeschluss Groß, NVwZ 2020, 337 ff.; Kahl,
Jura 2021, 117 ff.; weitere Nachweise insbesondere in den Fn. ab S. 153 ff.; nach dem Kli-
mabeschluss siehe z.B. Schlacke, NVwZ 2021, 912 ff.; Frenz, DÖV 2021, 715 ff.; weitere
Nachweise insbesondere in den Fn. ab S. 42 ff.

10 Siehe zu verfassungsrechtlichen Konfliktlagen im Klimaschutz Saurer, in: Bitburger
Gespräche Jahrbuch 2021, 2022, S. 97 ff., zu den Grundrechten insbesondere S. 101 f.; zur
doppelten Relevanz der Grundrechte für den Klimaschutz siehe auch Frenz, in: ders., Kli-
maschutzrecht, 2022, Einf. E Rn. 1 ff.

11 BVerfG, Urteil vom 16.1.1957–1 BvR 253/56, BVerfGE 6, 32.
12 Z.B. Dreier, in: ders., GG, 2013, Art. 2 Abs. 1 Rn. 26; Kingreen/Poscher, Grundrechte,

2021, Rn. 504; Kahl, in: Merten/Papier, HGR V, 2013, § 124 Rn. 57.
13 Z.B. Appel, in: Koch/Hofmann/Reese, HdB Umweltrecht, 2018, § 2 Rn. 132; Calliess,

Rechtsstaat und Umweltstaat, 2001, S. 551.

Einleitung14

http://www.duncker-humblot.de


II. Erkenntnisinteresse

Das Erkenntnisinteresse des Dissertationsvorhabens ist auf die Freiheitsge-
währleistungen des Grundgesetzes im Klimaschutzrecht gerichtet.

1. Freiheitsausübung und deren ökologische Voraussetzungen
als Gewährleistungsgegenstand

Die Arbeit untersucht die Freiheitsausübung und deren ökologische Vorausset-
zungen als Gewährleistungsgegenstand der Grundrechte. Sie geht von einer Ab-
hängigkeit der Freiheitsausübung von den natürlichen Lebensgrundlagen aus: Ohne
ein intaktes Ökosystem ist Freiheitsausübung nur begrenzt möglich.

Ein Grundrecht auf Erhalt der natürlichen Lebensgrundlagen ist im Grundgesetz
nicht ausdrücklich normiert. Die einzelnen Grundrechte des Grundgesetzes ge-
währleisten nach der Rechtsprechung des Bundesverfassungsgerichts aber zumin-
dest mittelbar den Erhalt der natürlichen Lebensgrundlagen: Wird ein grundrecht-
liches Schutzgut durch Umweltbeeinträchtigungen gefährdet, können die Grund-
rechtsgewährleistungen die öffentliche Gewalt zu (Umwelt-)Schutzmaßnahmen
verpflichten.14

Die Grundrechtsdogmatik verarbeitet umweltrechtliche Fallkonstellationen zu-
vörderst als Beeinträchtigung des „zustandsbezogenen“ Rechts auf Leben und
körperliche Unversehrtheit.15 Daneben entfaltet der Umwelt- und Klimaschutz aber
auch eine „handlungsvielfalterhaltende“ Komponente:16 Vor den Gefahren für die
körperliche Unversehrtheit etwa durch erhöhte Ozon- und Feinstaubwerte, Hitze-
belastung oder ein erhöhtesVorkommen allergener Pflanzen17 kann sich der Einzelne
schützen, indem er sich nicht oder nur kurzfristig außerhalb geschlossener Räume
aufhält. Anders gewendet besteht eine faktische Ausgangsbeschränkung, wenn in-
folge klimatischer Veränderungen Umweltbedingungen herrschen, die ein längeres
Verweilen außerhalb geschlossener Räume gesundheitsgefährdend machen.18

14 Grundlegend entwickelt anhand der technischen Gefahren der Atomenergie BVerfG,
Beschluss vom 8.8.1978–2 BvL 8/77, BVerfGE 49, 89 (141 f.); zuletzt BVerfG, Beschluss
vom 24.3. 2021–1 BvR 2656/18, BVerfGE 157, 30 (112 Rn. 147, 123 f. Rn. 171); siehe auch
die Nachweise in Fn. 36 auf S. 19.

15 Vgl. Appel, in: Koch/Hofmann/Reese, HdB Umweltrecht, 2018, § 2 Rn. 125; Voßkuhle,
NVwZ 2013, 1 (6) jeweils mit Nachweisen aus der Rechtsprechung.

16 Zur Unterscheidung von zustands- und handlungsbezogenen Grundrechtspositionen im
Naturschutzrecht siehe Dirnberger, Recht auf Naturgenuß und Eingriffsregelung, 1991,
S. 269 f.; vgl. auch zur Unterscheidung von zustands- und handlungsbezogenen Grundrechten
bei den unbenannten Freiheitsrechten des Art. 2 Abs. 1 GG Alexy, Theorie der Grundrechte,
1985, S. 332 ff.

17 Vgl. Bundesregierung, Monitoringbericht 2019, S. 30 ff.
18 Dieser Gedanke lässt sich auch am Beispiel eines verseuchten Badesees illustrieren: Ist

dieser in einem Maße verseucht, dass ohne Gesundheitsgefahren nicht darin gebadet werden
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